
 

Muss stimmen: Die Finanzierung 
 
Wer richtig finanzieren will, muss besonders sorgfältig planen. Dabei ist zunächst der Kapitalbedarf für 
Anlage- und Umlaufvermögen, also die Mittelverwendung festzustellen. Im zweiten Schritt folgt die 
Planung der Mittelherkunft, also aus welchen Quellen die benötigten Mittel fließen sollen. Der im 
Download-Bereich zur Verfügung gestellte Musterplan "Kapitalbedarf und Finanzierung" soll Ihnen 
Anhaltspunkte für Ihre Planung geben. 
 
Der Kapitalbedarf für die Erstausstattung mit Waren ist abhängig von dem geplanten Umsatz.  
 
Im Einzelhandel errechnet er sich wie folgt: 
Geplanter Umsatz 
Warenumschlags- 
geschwindigkeit 

 
./. Handelsspanne 

 
= Warenlager 

Umschlagsgeschwindigkeit und Handelsspanne können als Durchschnittszahlen den 
Betriebsvergleichen entnommen werden. 
 
Dafür ein Beispiel: 
Im Einzelhandel mit Damenoberbekleidung soll ein Nettoumsatz von 250.000 Euro im ersten Jahr 
erzielt werden. Nach den Betriebsvergleichszahlen des Instituts für Handelsforschung liegen der 
Lagerumschlag bei 2,9 Prozent und die Handelsspanne bei 35,6 Prozent vom Umsatz. Unter 
Anwendung der obigen Formel berechnet sich das notwendige Warenlager wie folgt. 
 
250.000 EUR 
 2,9 

./. 35, 6 % = 55.517 EUR 

Zur Beschaffung des ersten Warenlagers müssen also etwa 55.500 Euro bereitgehalten werden. 
 
Gründungsspezifische Ausgaben 
Für den Existenzgründer fallen zusätzlich einmalige Ausgaben an, wie Gründungsberatung, 
Genehmigungen, Handelsregistereintragung, Markteinführungsausgaben, wie zum Beispiel 
Eröffnungswerbung. 
 
Anlaufverlust/ Liquiditätsreserve 
Für die Aufrechterhaltung der Liquidität ist die Länge der Anlaufzeit, das heißt, die Zeitspanne, die 
vergeht, bis ausreichende Umsätze erzielt werden, von besonderer Bedeutung. Daher muss eine 
Liquiditätsreserve sowohl für die Betriebskosten als auch für den privaten Lebensunterhalt des 
Existenzgründers in die Kapitalbedarfsrechnung mit eingehen. Als Faustregel hat sich eine 
Liquiditätsreserve für die fixen Kosten in Höhe eines Dreimonatsbedarfs herausgestellt. Dies gilt 
insbesondere für die Miete. Die Kosten für die private Lebensführung sollten für sechs Monate 
gedeckt sein. Zusätzlich ist eine allgemeine Liquiditätsreserve von einem Zwölftel der jährlichen 
Kosten anzurechnen. Der Finanzbedarfsplan stellt sich also wie folgt dar: 
I Anlagevermögen EUR 
II Allgemeine Betriebsmittel 

(Erstausstattung) 
EUR 

III Gründungsspezifische Ausgaben EUR 
IV Anlaufverluste, Liquiditätsreserve EUR 
Summe  EUR 

 



Planung der Mittelherkunft 
Für den so ermittelten Kapitalbedarf muss eine maßgeschneiderte Finanzierung geplant werden. Von 
besonderem Gewicht ist dabei eine ausreichende Kapitalausstattung. Anhaltspunkte für eine 
zweckmäßige Finanzierung einer Unternehmensgründung sind die so genannten 
Finanzierungsregeln, die darauf abstellen, wie die Finanzierungsmittel strukturiert und wie lange sie im 
Unternehmen gebunden sind.  
 
Goldene Finanzregel: 
Das Anlagevermögen sollte durch Eigenkapital, das Umlaufvermögen1 durch Fremdkapital gedeckt 
sein. 
 
Silberne Finanzregel: 
Anlagevermögen und ein Drittel des Umlaufvermögens sollte durch Eigenkapital und langfristiges 
Fremdkapital (Darlehen) gedeckt sein. 
 
Eiserne Finanzregel: 
Anlagevermögen und die eisernen Bestände des Umlaufvermögens (welches für die 
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes erforderlich ist) sollten durch Eigenkapital und langfristiges 
Fremdkapital gedeckt sein. 
 
In jedem Fall sollte die goldene Bankregel Beachtung finden. 
 
Goldene Bankregel: 
Langfristiger Bedarf sollte grundsätzlich durch langfristige Mittel und kurzfristiger Bedarf durch 
kurzfristige Mittel gedeckt werden. Oder umgekehrt: die Dauer der Finanzierung sollte der Dauer der 
Nutzung der Wirtschaftsgüter im Unternehmen entsprechen. 
Für die Liquidität ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass häufig schon früh mit der Tilgung der 
Kredite begonnen werden muss, bei Bankkrediten zum Beispiel bereits nach sechs Monaten. 
Öffentliche Finanzierungshilfen bieten vor allem durch die tilgungsfreie Zeit eine wirkungsvolle Hilfe. 
Über den jeweils aktuellen Stand der Förderprogramme und weitere Finanzhilfen kann Ihnen die 
Industrie- und Handelskammer Auskunft geben. 
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1 Zum Umlaufvermögen (englisch: Current Assets) eines Unternehmens gehören Vermögensgegenstände, die umlaufen 
beziehungsweise umgesetzt werden sollen, deren Bestand sich also durch Zu- und Abgänge häufig ändert. Sie befinden sich 
nur kurze Zeit im Unternehmen und dienen nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Das 
Umlaufvermögen kann zum Teil mit kurzfristigem Fremdkapital und Lieferantenkrediten finanziert werden und muss nicht 
vollständig von den langfristigen Kapitalgebern aufgebracht werden. 
 


